
Marburg, den 03.12.2025

Geschlechterparität und Ausschussvorstände

Das Student*innenparlament hat beschlossen:

Ändere Geschäftsordnung § 26 wie folgt:

(2) ¹Das Student*innenparlament kann dem Vorstand des Student*innenparlaments, sowie seinen 

einzelnen  Mitgliedern  das  Misstrauen  durch  die  Mehrheit  seiner  satzungsgemäßen  Mitglieder 

aussprechen und sie damit abwählen. ²Eine Aussprache findet nicht statt. 3Fällt dadurch die Anzahl 

der  Mitglieder  des  Vorstand  des  Student*innenparlaments  unter  zwei  oder  ist  die  FLINTA* 

Quotierung des Vorstandes des Student*innenparlaments nicht mehr gegeben, kann dies nur durch 

gleichzeitige Wahl eines neuen Mitglieds geschehen.

Ändere Geschäftsordnung § 36 wie folgt:

(1)  ¹Jeder  Ausschuss  wählt  einen Ausschussvorstand.  ²Der  Ausschussvorstand besteht  aus  zwei 

Mitgliedern.  3Der Widerspruchsausschuss der Student*innenschaft wählt  abweichend von Satz 2 

eine*n Vorsitzende*n, welche*r zu den Sitzungen einlädt. 4Der Ausschussvorstand soll mindestens 

zur Hälfte aus FLINTA* Personen bestehen.

-Der Vorstand des 60. Student*innenparlaments


